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Jahrgang 2008 61. StückAusgegeben und versendet am 30. Juni 2008

Nr. 61 Oö. Straßengesetz-Novelle 2008
(XXVI. Gesetzgebungsperiode: Regierungsvorlage Beilage Nr. 1275/2007, Initiativanträge Beilagen Nr. 848/2006 und 1131/2007, Aus-
schussbericht Beilage Nr. 1490/2008, 49. Landtagssitzung; RL 2001/42/EG vom 27. Juni 2001, ABl. Nr. L 197 vom 21.7.2001, S. 30;
RL 2002/49/EG vom 25. Juni 2002, ABl. Nr. L 189 vom 18.7.2002, S. 12)

Nr. 61

L a n d e s g e s e t z ,

mit dem das Oö. Straßengesetz 1991 geändert wird
(Oö. Straßengesetz-Novelle 2008)

Der Oö. Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Oö. Straßengesetz 1991, LGBl. Nr. 84, zuletzt
geändert durch das Landesgesetz LGBl. Nr. 61/2005,
wird wie folgt geändert:

1. Im § 2 Z. 2 lit. a wird nach dem Passus "Geh- und Rad-
wege," der Passus "Fahrbahnteiler, Querungshilfen,"
eingefügt.

2. Im § 2 Z. 12 wird der Punkt durch einen Strichpunkt
ersetzt und folgende Z. 13 bis 20 angefügt:
"13. "Umgebungslärm" bezeichnet jene zu Belastun-

gen beitragenden Geräusche im Freien, die von
menschlichen Aktivitäten verursacht werden und
von Landes- und Gemeindestraßen ausgehen.
Lärm, der von betroffenen Personen selbst verur-
sacht wird, sowie Lärm innerhalb von Wohnun-
gen, Nachbarschaftslärm, Lärm am Arbeitsplatz,
in Verkehrsmitteln oder Lärm, der auf militärische
Tätigkeiten in militärischen Gebieten zurückzu-
führen ist, ist kein Umgebungslärm;

14. Die Lärmindizes
- "Lden" (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex) für die

allgemeine Belastung,
- "Lday" (Taglärmindex) für die Belastung

während des Tages,
- "Levening" (Abendlärmindex) für die Belastung

während des Abends und
- "Lnight" (Nachtlärmindex) für die Belastung in

der Nacht
bezeichnen die gemittelte Lärmbelastung für die
genannten Tageszeitabschnitte in Dezibel (dB)
unter Bezugnahme auf einschlägige Normen oder

Bewertungsmethoden; diese Bewertungsmetho-
den werden durch Verordnung gemäß § 32f fest-
gelegt;

15. "Dosis-Wirkung-Relation": der Zusammenhang
zwischen dem Wert eines Lärmindexes und
gesundheitsschädlichen oder belästigenden Aus-
wirkungen;

16. "Ballungsraum Linz": die Gemeindegebiete von
Linz und Traun;

17. "Hauptverkehrsstraße" bezeichnet eine Verkehrs-
fläche des Landes oder einer Gemeinde mit
einem Verkehrsaufkommen von über drei Millio-
nen Kraftfahrzeugen pro Jahr;

18. "Strategische Teil-Umgebungslärmkarte" be-
zeichnet eine Karte zur Gesamtbewertung der auf
Lärmquellen einer Landes- oder Gemeindestraße
zurückzuführenden Lärmbelastung in einem
bestimmten Gebiet oder für die Gesamtprogno-
sen für ein solches Gebiet; unter Ausarbeitung ist
die Darstellung von Informationen über die aktu-
elle oder voraussichtliche Umgebungslärmsitua-
tion anhand eines Lärmindexes mit der Beschrei-
bung der Überschreitung der einschlägigen
Schwellenwerte, der Anzahl der betroffenen Per-
sonen in einem bestimmten Gebiet und der
Anzahl der Wohnungen, die in einem bestimmten
Gebiet bestimmten Werten eines Lärmindexes
ausgesetzt sind, zu verstehen;

19. "Schwellenwerte für die Aktionsplanung" bezeich-
net jene Werte, getrennt nach Schallquelle und
Lärmindex, bei deren Überschreitung Lärm-
schutzmaßnahmen in den Teil-Aktionsplänen,
insbesondere nach Maßgabe dieses Landesge-
setzes, in Erwägung zu ziehen oder einzuführen
sind; diese Werte werden durch Verordnung
gemäß § 32f festgelegt;

20. "Teil-Aktionsplan" bezeichnet einen Plan zur
Regelung von Lärmproblemen und von Lärmaus-
wirkungen, erforderlichenfalls einschließlich der
Lärmminderung."

3. Im § 7 Abs. 2 wird nach dem zweiten Satz folgender
Satz eingefügt:
"Leitungseinrichtungen, wie z.B. Telekommunika-
tions-, Gas-, Strom-, Kanal- und Wasserleitungen, dür-
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fen nicht auf Fahrbahnen errichtet werden, es sei
denn, die Errichtung ist technisch oder mit einem wirt-
schaftlich vertretbaren Aufwand nicht anders möglich."

4. Im § 7 Abs. 4 erster Satz wird nach der Wortfolge "wie
z.B." der Passus "Telekommunikations-," eingefügt.

5. Im § 11 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
"(1a) In einer Verordnung nachAbs. 1 können inner-

halb der Linienführung im unbedingt notwendigen Aus-
maß auch Grundflächen ausgewiesen werden, die
erforderlich sind, durch das Straßenbauvorhaben ver-
ursachte Schädigungen, Beeinträchtigungen bzw. Stö-
rungen der im § 14 Abs. 1 Z. 1 Oö. Natur- und Land-
schaftsschutzgesetz 2001 erwähnten Art auszu-
schließen oder auf ein möglichst geringes Ausmaß zu
beschränken."

6. Im § 11 Abs. 6 letzter Satz wird nach dem Wort
"Grundeigentümer" die Wortfolge "sowie die Grundei-
gentümer von Grundflächen gemäß Abs. 1a" einge-
fügt.

7. Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt:

"§ 11a
Umweltprüfung für Landesstraßen

(1) Planungen für Landesstraßen gemäß § 11
Abs. 1 sind einer Umweltprüfung zu unterziehen, wenn
sie geeignet sind,
1. Grundlage für ein Straßenprojekt zu sein, das

gemäß Anhang 1 Z. 9 des Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000), BGBl. Nr.
697/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 2/2008, einer Umweltverträglichkeits-
prüfung unterliegt, oder

2. Europaschutzgebiete (§ 24 des Oö. Natur- und
Landschaftsschutzgesetzes 2001) erheblich zu
beeinträchtigen.

Eine Umweltprüfung ist jedoch dann nicht erforderlich,
wenn es sich um geringfügige Änderungen von Lan-
desstraßen oder um die Nutzung kleiner Gebiete han-
delt. Die Landesregierung hat dazu durch Verordnung
nähere Bestimmungen einschließlich der erforderli-
chen Schwellen- und Grenzwerte zu erlassen, wobei
insbesondere die im Abs. 2 genannten Kriterien zu
berücksichtigen sind.

(2) Planungen für Landesstraßen gemäß § 11
Abs. 1, für die nicht bereits eine Pflicht zur Umwelt-
prüfung nach Abs. 1 besteht, sind nur dann einer
Umweltprüfung zu unterziehen, wenn sie voraussicht-
lich erhebliche Umweltauswirkungen haben. Zum
Zweck dieser Beurteilung hat eine Umwelterheblich-
keitsprüfung auf der Grundlage von einheitlichen Prüf-
kriterien zu erfolgen. Dabei sind insbesondere zu
berücksichtigen:
1. das Ausmaß, in dem die Planung in Bezug auf ihren

Standort, ihre Art und ihre Größe oder durch Inan-
spruchnahme von Ressourcen einen Rahmen setzt;

2. die Bedeutung der Planung für die Einbeziehung
der Umwelterwägungen, insbesondere im Hinblick

auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung
sowie für die Planung relevanter Umweltprobleme;

3. die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und
Umkehrbarkeit der Auswirkungen;

4. der kumulative und grenzüberschreitende Charak-
ter, der Umfang und die räumliche Ausdehnung der
Auswirkungen, sowie die Auswirkungen auf die
unter demGesichtspunkt des Naturschutzes beson-
ders geschützten Gebiete;

5. die Risken für die menschliche Gesundheit oder die
Umwelt;

6. die Bedeutung und die Sensibilität des voraussicht-
lich betroffenen Gebiets.

Die Landesregierung hat einheitliche Prüfkriterien
einschließlich der dazu erforderlichen Schwellen- und
Grenzwerte durch Verordnung festzulegen.

(3) Das Ergebnis der Umwelterheblichkeitsprüfung
ist in den jeweiligen Planungsberichten zu dokumen-
tieren.

(4) Für die Umweltprüfung gelten zusätzlich zu den
sonstigen Verfahrensschritten folgende verfahrens-
rechtliche Besonderheiten:
1. Zur Frage der Umwelterheblichkeit gemäß den

Abs. 1 und 2 und zur Frage des erforderlichen Prü-
fungsumfangs des Umweltberichts gemäß Z. 2 ist
eine Stellungnahme der Oö. Umweltanwaltschaft
einzuholen, wobei die Stellungnahmefrist acht
Wochen beträgt.

2. Auf Grund des festgestellten erforderlichen Prü-
fungsumfangs ist ein Umweltbericht zu erstellen.
Darin sind die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen, die die Verwirklichung der
Planung auf die Umgebung hat, einschließlich der
Ergebnisse der Prüfung von möglichen, vernünfti-
gen Alternativen darzustellen und zu bewerten,
wobei neben der Darlegung der voraussichtlichen
Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter des
§ 13 Abs. 1 insbesondere die Kriterien des An-
hangs I der Richtlinie 2001/42/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001
über die Prüfung der Umweltauswirkungen be-
stimmter Pläne und Programme, ABl. Nr. L 197 vom
21.7.2001, S. 30, zu berücksichtigen sind. § 13
Abs. 4 zweiter und dritter Satz kommen nicht zur
Anwendung.

3. Der Umweltbericht oder die Feststellung ein-
schließlich der dafür maßgeblichen Gründe, dass
die Planung keiner Umweltprüfung zu unterziehen
ist, ist als Bestandteil des jeweiligen Planungsbe-
richts gemeinsam mit der Planung zur öffentlichen
Einsicht aufzulegen.

4. Bei zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkun-
gen auch außerhalb des Landesgebiets sind die
davon betroffenen Nachbarstaaten vor Auflage der
Planung und vor Beschlussfassung gesondert zur
Abgabe einer Stellungnahme unter Gewährung
einer angemessenen Frist einzuladen.

5. Bei der Beschlussfassung der Planung ist auf die
Stellungnahmen zu den Umweltauswirkungen
sowie auf die Ergebnisse des Umweltberichts Rück-
sicht zu nehmen.



Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 2008, 61. Stück, Nr. 61 Seite 247

6. Der Planungsbericht hat eine zusammenfassende
Erklärung zu enthalten, wie Umwelterwägungen in
die Planung einbezogen und wie der Umweltbe-
richt und die Stellungnahmen zu Umweltauswir-
kungen bei der Entscheidungsfindung berücksich-
tigt worden sind, aus welchen Gründen die Pla-
nung nach Abwägung mit den geprüften vernünfti-
gen Alternativen gewählt wurdesowie welche all-
fälligen Maßnahmen zur Überwachung gemäß
Abs. 5 zu ergreifen sind; der Planungsbericht und
die zusammenfassende Erklärung sind nach
Beschlussfassung des Plans durch vier Wochen
bei der Gemeinde, in deren Gebiet die Straße liegt,
zur öffentlichen Einsicht aufzulegen.

7. Den von erheblichen Umweltauswirkungen betrof-
fenen Nachbarstaaten ist eine Ausfertigung des
Planungsberichts und der erforderlichen Planun-
terlagen zu übermitteln.

(5) Die Landesregierung hat dieAusführungen von
Planungen, für die eine Umweltprüfung durchgeführt
wurde, zu überwachen und im Rahmen der gesetzli-
chen Möglichkeiten Maßnahmen zu ergreifen, wenn
auf Grund der Verwirklichung der Planungen unvor-
hergesehene nachteilige Auswirkungen auf die
Umwelt drohen oder bereits eingetreten sind."

8. § 12 Abs. 2 und 3 lauten:
"(2) Die Straßenverwaltung der Verkehrsflächen

des Landes (§ 8 Abs. 1), ausgenommen die Erhal-
tung der im Zuge von Landesstraßen gelegenen Rad-
fahrstreifen, sofern sie nicht Teil der Fahrbahn sind,
Gehsteige, Gehwege, Radwege, Geh- und Radwe-
ge, Fahrbahnteiler, Querungshilfen und Haltestellen-
buchten, obliegt dem Land; die Straßenverwaltung
der Verkehrsflächen der Gemeinde (§ 8Abs. 2) sowie
die Erhaltung der im Zuge von Landesstraßen gele-
genen Radfahrstreifen, sofern sie nicht Teil der Fahr-
bahn sind, Gehsteige, Gehwege, Radwege, Geh-
und Radwege, Fahrbahnteiler, Querungshilfen und
Haltestellenbuchten obliegt der Gemeinde. Die mit
diesen Aufgaben befassten Organe des Landes bzw.
der Gemeinde erhalten die Bezeichnung "Straßen-
verwaltung".

(3) Das Land bzw. die Gemeinde haben, sofern
dieses Landesgesetz nicht anderes bestimmt, die
Kosten für die Herstellung und Erhaltung der ihnen
gemäß Abs. 2 obliegenden Verkehrsflächen zu tra-
gen."

9. Im § 13 Abs. 4 wird am Ende des ersten Satzes der
Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgender
Halbsatz angefügt:
"der Umweltbericht hat insbesondere auch Aussagen
über Grundflächen gemäß § 11Abs. 1a zu enthalten."

10. § 17 lautet:

"§ 17
Winterdienst

(1) Der Winterdienst (Aufstellen von Schneezei-
chen und Schneezäunen, Schneeräumung und

Streuung) auf den Verkehrsflächen des Landes (§ 8
Abs. 1), ausgenommen auf den im Zuge von Lan-
desstraßen gelegenen Radfahrstreifen, sofern sie
nicht Teil der Fahrbahn sind, Gehsteigen, Gehwegen,
Radwegen, Geh- und Radwegen, Querungshilfen
und Haltestellenbuchten, obliegt dem Land. Der Win-
terdienst auf den Verkehrsflächen der Gemeinde (§ 8
Abs. 2) sowie auf den im Zuge von Landesstraßen
gelegenen Radfahrstreifen, sofern sie nicht Teil der
Fahrbahn sind, Gehsteigen, Gehwegen, Radwegen,
Geh- und Radwegen, Querungshilfen und Haltestel-
lenbuchten, obliegt der Gemeinde, in deren Gebiet
die Straßen liegen. Die Pflichten der Anrainer zur
Schneeräumung und Streuung gemäß § 93 Straßen-
verkehrsordnung 1960 bleiben davon unberührt.

(2) Die Gemeinden haben dem Land für die Durch-
führung des Winterdienstes auf Verkehrsflächen des
Landes gemäß Abs. 1 erster Satz, soweit es sich
nicht um Landesstraßen gemäß § 40a handelt, einen
Kostenbeitrag je Straßenkilometer zu leisten. Die
Landesregierung hat den Kostenbeitrag insbesonde-
re unter Berücksichtigung der Durchschnittskosten
der Durchführung des Winterdienstes auf Landes-
straßen durch Verordnung festzusetzen.

(3) Auf Radfahrwegen, Fußgängerwegen und
Wanderwegen, die lediglich der Erschließung von
Erholungsräumen für Wanderer dienen, sowie auf
sonstigen Verkehrsflächen der Gemeinde von unter-
geordneter Bedeutung dann, wenn sie keine Ort-
schaftsteile verbinden und wenn bzw. soweit an ihnen
keine bewohnten Gebäude liegen, kann der Winter-
dienst entfallen. Auf den Entfall ist jedoch von der
Straßenverwaltung in geeigneter Weise aufmerksam
zu machen.

(4) Zur Erfüllung der Verpflichtung nach Abs. 1
erster Satz steht es dem Land frei, Vereinbarungen
mit den jeweiligen Gemeinden oder sonstigen
Rechtsträgern zu treffen. Wird der Winterdienst nach
Abs. 1 erster Satz im Rahmen einer derartigen Ver-
einbarung von der Gemeinde besorgt, hat das Land
der Gemeinde einen Kostenersatz zu leisten. Die
Landesregierung hat den Kostenersatz insbesonde-
re unter Berücksichtigung der Durchschnittskosten
der Durchführung des Winterdienstes auf Landes-
straßen durch Verordnung festzusetzen.

(5) Zur Erfüllung der Verpflichtung nach Abs. 1
zweiter Satz steht es der Gemeinde frei, Vereinba-
rungen mit anderen Gemeinden (Gemeindeverbän-
de) oder sonstigen Rechtsträgern zu treffen."

11. § 20 lautet:

"§ 20
Anschlüsse von Straßen, Wegen und Zufahrten

(1) Innerhalb des Ortsgebiets dürfen Anschlüsse
von Verkehrsflächen der Gemeinde sowie Anschlüs-
se von nichtöffentlichen Straßen einschließlich
Grundstückszufahrten an Verkehrsflächen des Lan-
des nur mit Zustimmung der Straßenverwaltung des
Landes hergestellt werden. Die Zustimmung ist zu
erteilen, wenn durch die Anschlüsse für die Benütz-
barkeit der Straße keine Beeinträchtigungen zu
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erwarten sind. Die Zustimmung darf für nichtöffentli-
che Straßen (einschließlich Grundstückszufahrten)
auch befristet oder auf jederzeitigen Widerruf erteilt
werden, wenn ein sonstiger, zumutbarer Anschluss
zum öffentlichen Wegenetz gewährleistet ist.

(2) Außerhalb des Ortsgebiets darf die Zustim-
mung der Straßenverwaltung des Landes nach
Abs. 1 zusätzlich zur dort genannten Voraussetzung
nur erteilt werden, wenn überdies die Aufschließung
in wirtschaftlich vertretbarer Weise nur über die Ver-
kehrsfläche des Landes möglich ist und für die Leis-
tungsfähigkeit der Verkehrsfläche des Landes keine
Nachteile zu erwarten sind. Diese Zustimmung ist zu
widerrufen, wenn nachträglich ein sonstiger, zumut-
barer Anschluss gewährleistet wird.

(3) Hinsichtlich des Anschlusses von nichtöffentli-
chen Straßen einschließlich Grundstückszufahrten
innerhalb und außerhalb des Ortsgebiets an Ver-
kehrsflächen der Gemeinde gilt Abs. 1 sinngemäß.

(4) Wird die Zustimmung nach den Abs. 1 bis 3
nicht erteilt, entscheidet über die Zulässigkeit des
Anschlusses die Behörde mit Bescheid. In diesem
Verfahren kommt der Straßenverwaltung, an deren
Verkehrsfläche angeschlossen werden soll, Partei-
stellung zu. Die Beseitigung entgegen dieser Vor-
schriften vorgenommener Anschlüsse ist dem Eigen-
tümer der angeschlossenen Grundstücke bzw. der
Gemeinde, die an eine Verkehrsfläche des Landes
angeschlossen hat, über Antrag der Straßenverwal-
tung von der Behörde mit Bescheid aufzutragen.

(5) Die Kosten des Baues, der Erhaltung und all-
fälliger Änderungen von Anschlüssen im Sinn der
Abs. 1 bis 3 sind von der Gemeinde, die an eine Ver-
kehrsfläche des Landes angeschlossen hat, bzw.
vom Grundeigentümer der angeschlossenen Grund-
stücke zu tragen; § 15 Abs. 1 bleibt unberührt."

12. § 22 Abs. 1 lautet:
"(1) Die Kosten der Herstellung und des Grunder-

werbs der im Zuge von Landesstraßen gelegenen
Radfahrstreifen, sofern sie nicht Teil der Fahrbahn
sind, Gehsteige, Gehwege, Radwege, Geh- und
Radwege, Fahrbahnteiler, Querungshilfen und Halte-
stellenbuchten sind einschließlich der damit verbun-
denen Nebenkosten dem Land von der Gemeinde, in
deren Gebiet die Straße liegt, zur Hälfte zu ersetzen."

13. § 31 Abs. 1 erster Satz lautet:
"Für den Bau einer öffentlichen Straße einschließlich
allfälliger Grundflächen gemäß § 11 Abs. 1a ist eine
Bewilligung der Behörde erforderlich."

14. Im § 31 Abs. 1 zweiter Satz wird der Passus ", wie
z.B." durch den Passus "; dies gilt jedenfalls" ersetzt.

15. Im § 31 Abs. 2 letzter Satz wird nach dem Wort
"Behelfe" der Passus ", insbesondere auch im Hin-
blick auf Grundflächen gemäß § 11 Abs. 1a," einge-
fügt.

16. Im § 31 Abs. 3 wird nach der Z. 3 folgende Z. 3a ein-
gefügt:
"3a. die Grundeigentümer von Grundflächen gemäß

§ 11 Abs. 1a sowie jene Personen, denen an
einem solchen Grundstück ein dingliches Recht
zum Gebrauch oder zur Nutzung zusteht,"

17. Im § 32 Abs. 3 wird nach dem ersten Satz folgender
Satz eingefügt:
"Die dreijährige Frist für den Beginn der Bauaus-
führung kann über begründetes Ansuchen der
Straßenverwaltung um weitere zwei Jahre verlängert
werden."

18. Nach § 32 wird folgendes 6a. Hauptstück eingefügt:

"6a. HAUPTSTÜCK
UMGEBUNGSLÄRMSCHUTZ

§ 32a
Erhebung und Bekanntgabe der

Hauptverkehrsstraßen

Die Landesregierung hat unter Hinweis auf die
erstmalig im Juni 2005 an den Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft erfolgte Bekanntgabe,
1. auf welchen Landes- und Gemeindestraßen es zu

einem Verkehrsaufkommen von mehr als drei Mil-
lionen Kraftfahrzeugen pro Kalenderjahr kommt
und

2. auf welchen Landes- und Gemeindestraßen es zu
einem Verkehrsaufkommen von mehr als sechs
Millionen Kraftfahrzeugen pro Kalenderjahr
kommt,

dem Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft jährlich zum
15. Juni einen für das vorangegangene Kalenderjahr
aktualisierten Bericht zu übermitteln und laufend
zugänglich zu machen. Der Bericht hat jedenfalls
eine kartographische Darstellung der Hauptverkehrs-
straßen unter Angabe des jährlichen Verkehrsauf-
kommens zu umfassen.

§ 32b
Strategische Teil-Umgebungslärmkarten

(1) Die Landesregierung hat
1. bis spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten

der Oö. Straßengesetz-Novelle 2008 und danach
bis spätestens 31. März 2012 für alle Hauptver-
kehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von
mehr als sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro
Kalenderjahr und

2. bis spätestens 31. März 2012 für alle Hauptver-
kehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von
mehr als drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Kalen-
derjahr sowie für alle Landes- und Gemeinde-
straßen im Ballungsraum Linz

und danach jeweils alle fünf Jahre eine strategische
Teil-Umgebungslärmkarte auszuarbeiten und mit den
jeweils im Zusammenhang stehenden Mindestinfor-
mationen dem Bundesminister für Verkehr, Innova-
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tion und Technologie sowie dem Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft zugänglich zu machen sowie als Bericht in
dem durch Verordnung gemäß § 32f festgelegten
Dateiformat zu übermitteln.

(2) Die Landesregierung hat zur Erfüllung der Auf-
gaben gemäß Abs. 1 und zur Sicherstellung der Aus-
arbeitung einer gemeinsamen strategischen Umge-
bungslärmkarte für Straßenverkehrslärm eine
Zusammenarbeit mit dem Bundesminister für Ver-
kehr, Innovation und Technologie anzustreben.

(3) Die strategischen Teil-Umgebungslärmkarten
und die jeweils im Zusammenhang stehenden Min-
destinformationen haben bezüglich Darstellung, Auf-
machung, Datenformat und Inhalt den durch Verord-
nung gemäß § 32f festgelegten Anforderungen zu
entsprechen.

(4) Im Rahmen der Ausarbeitung der Teil-Umge-
bungslärmkarten sind die betroffenen Gemeinden auf
Verlangen der Landesregierung verpflichtet, die vor-
handenen Daten der Landesregierung zu übermit-
teln.

§ 32c
Strategische Teil-Aktionspläne

(1) Die Landesregierung hat
1. bis spätestens zwölf Monate nach Inkrafttreten

der Oö. Straßengesetz-Novelle 2008 und danach
bis spätestens 31. März 2013 für alle Hauptver-
kehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von
mehr als sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro
Kalenderjahr und

2. bis spätestens 31. März 2013 für alle Hauptver-
kehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von
mehr als drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Kalen-
derjahr sowie für alle Landes- und Gemeinde-
straßen im Ballungsraum Linz

und danach jeweils alle fünf Jahre einen strategi-
schen Teil-Aktionsplan auszuarbeiten und mit den
jeweils im Zusammenhang stehenden Mindestinfor-
mationen dem Bundesminister für Verkehr, Innovati-
on und Technologie sowie dem Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft zugänglich zu machen sowie als Bericht in
dem durch Verordnung gemäß § 32f festgelegten
Dateiformat zu übermitteln.

(2) Die Landesregierung hat zur Erfüllung der Auf-
gaben gemäß Abs. 1 und zur Sicherstellung der Aus-
arbeitung von aufeinander abgestimmten Aktionsplä-
nen und Teil-Aktionsplänen eine Zusammenarbeit mit
dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und
Technologie anzustreben und insbesondere die erfor-
derlichen Informationen auszutauschen.

(3) Die Teil-Aktionspläne haben den durch Verord-
nung gemäß § 32f festgelegten Mindestanforderun-
gen zu entsprechen und sind anhand aktueller Erfor-
dernisse, die sich aus dem Lärmschutz, der Lärm-
minderung oder der Lärmverhütung ergeben, min-
destens alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Aus-

arbeitung zu überprüfen und erforderlichenfalls zu
überarbeiten.

(4) In den Teil-Aktionsplänen sind geeignete Maß-
nahmen vorzusehen, wenn sich auf Grund der
Schwellenwerte, insbesondere unter Heranziehung
der Belästigungswirkung und einer Dosis-Wirkung-
Relation, ergibt, dass der Umgebungslärm in be-
stimmten erhobenen Situationen schädliche Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit haben kann,
eine unzumutbare Belästigung darstellen kann oder
die Einhaltung geltender Grenzwerte nicht gewähr-
leistet scheint.

(5) Durch Abs. 1 bis 4 werden keine subjektiv-
öffentlichen Rechte begründet.

§ 32d
Umweltprüfung für strategische

Teil-Aktionspläne

Hinsichtlich der Umweltprüfung von strategischen
Teil-Aktionsplänen gemäß der Richtlinie 2001/42/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswir-
kungen bestimmter Pläne und Programme, ABl. Nr.
L 197 vom 21.7.2001, S. 30, findet § 38d Oö. Umwelt-
schutzgesetz 1996 sinngemäß Anwendung.

§ 32e
Information der Öffentlichkeit

(1) Die Entwürfe von Teil-Aktionsplänen und die
zugehörigen strategischen Teil-Umgebungslärmkar-
ten sind von der Landesregierung öffentlich aufzule-
gen und über elektronische Medien allgemein
zugänglich zu machen. Die öffentliche Auflage ist in
zwei verbreiteten Tageszeitungen sowie in elektroni-
scher Form bekannt zu machen. Der Öffentlichkeit ist
die Möglichkeit einzuräumen, innerhalb von sechs
Wochen nach öffentlicher Auflage schriftlich Stellung
zu nehmen. Die Stellungnahmen sind zusammenfas-
send zu würdigen. Zur Berücksichtigung dieser Stel-
lungnahmen ist eine Dokumentation zu erstellen und
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(2) Die Kundmachung hat den Ort, den Zeitraum
derAuflegung (Auflegungsfrist) und dieAmtsstunden,
während deren in die Unterlagen Einsicht genommen
werden kann, die Fundstelle in elektronischen Medi-
en sowie den Hinweis zu enthalten, dass es jeder-
mann freisteht, gegenüber der Behörde innerhalb der
Auflegungsfrist Stellungnahmen schriftlich abzuge-
ben.

(3) Die Behörde hat die strategischen Teil-Umge-
bungslärmkarten und Teil-Aktionspläne gesammelt
für die Einsichtnahme der Öffentlichkeit bereitzuhal-
ten sowie die Verteilung über elektronische Medien
zu ermöglichen. Diese Informationen sind durch
begleitende zusammenfassende Darstellungen der
wichtigsten Punkte deutlich und verständlich zu
gestalten.

(4) Durch Abs. 1 bis 3 werden keine subjektiv-
öffentlichen Rechte begründet.
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§ 32f
Verordnungsermächtigung-Umgebungslärm

Die Landesregierung wird ermächtigt, unter
Bedachtnahme auf die Ziele dieses Hauptstücks und
die umzusetzenden Regelungen der Europäischen
Gemeinschaft sowie auf die Erfahrungen und
Erkenntnisse im Bereich des Lärmschutzes, der
Lärmminderung und der Lärmverhütung durch Ver-
ordnung nähere Regelungen festzulegen über
1. die Lärmindizes,
2. die Bewertungsmethoden für Lärmindizes,
3. die Schwellenwerte und Methoden zur Bewertung

der gesundheitsschädlichen Auswirkungen,
4. die Anforderungen für die Ausarbeitung von stra-

tegischen Teil-Umgebungslärmkarten und Teil-
Aktionsplänen sowie der jeweils im Zusammen-
hang stehenden Mindestinformationen,

5. die elektronischen Datenformate für die Übermitt-
lung der strategischen Teil-Umgebungslärmkar-
ten, Teil-Aktionspläne und Berichte.

In einer solchen Verordnung kann auch die Verbind-
lichkeit von technischen Normen und Richtlinien, wie
sie insbesondere in den Anhängen der Richtlinie
2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und
Bekämpfung von Umgebungslärm, ABl. Nr. L 189
vom 18.7.2002, S.12, oder in Europäischen Normen
(EN-Normen) enthalten sind, angeordnet werden."

19. Im § 35 Abs. 1 zweiter Satz wird nach der Wortfolge
"Auch die für" der Passus "Grundflächen gemäß § 11
Abs. 1a," eingefügt.

20. Im § 36 wird im Abs. 2 und Abs. 4 das Zitat "Eisen-
bahnenteignungsgesetzes 1954" jeweils durch das
Zitat "Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgeset-
zes", im Abs. 4 zweiter Satz die Wortfolge "beeideten
Sachverständigen" durch die Wortfolge "allgemein
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstän-
digen" und im Abs. 5 das Zitat "Eisenbahnenteig-

nungsgesetz 1954" durch das Zitat "Eisenbahn-Ent-
eignungsentschädigungsgesetz" sowie das Wort
"Bezirksgericht" durch das Wort "Landesgericht"
ersetzt.

21. Im § 38 Abs. 6 wird im Klammerausdruck der Passus
"Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954" durch den
Passus "Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsge-
setzes" ersetzt.

22. § 40a Abs. 3 Z. 2 und Z. 6 entfallen.

23. § 41 Abs. 1 lautet:
"(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf Bundes-

gesetze verwiesen wird, sind diese in folgender Fas-
sung anzuwenden:
- Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159,

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 2/2008;

- Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz,
BGBl. Nr. 71/1954, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 112/2003;

- Bundesstraßengesetz 1971, BGBl. Nr. 286, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.
58/2006;

- Bundesstraßen-Übertragungsgesetz und Bundes-
gesetz über die Auflassung und Übertragung von
Bundesstraßen, BGBl. I Nr. 50/2002.

Artikel II

Dieses Landesgesetz tritt mit dem seiner Kund-
machung im Landesgesetzblatt für Oberösterreich
folgenden Monatsersten in Kraft.
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